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RECHT KONKRET

Was ist neu im  Betreuungsrecht?
Seit dem 1.1.2023 ist das Betreuungsrecht grundlegend modernisiert worden. 
Peter Winterstein stellt die Neuerungen vor.

Das neue Betreuungsrecht stärkt die Selbstbestimmung unter-
stützungsbedürftiger Menschen. Es trägt damit den Vorgaben 
von Artikel 12 der UN-Behindertenrechtskonvention Rechnung. 
Folgende Regelungen wurden getroffen:

 ▶ Erforderlichkeitsgrundsatz: Laut neuem Betreuungs-
recht wird ein Betreuer nur bestellt, wenn dies erforder-
lich ist (§ 1814 Absatz 3 Bürgerliches Gesetzbuch [BGB]). 
Das ist nicht der Fall, wenn andere Hilfen verfügbar 
und ausreichend sind. Dazu zählen Unterstützungs-
leistungen durch Familienangehörige, Bekannte oder 
soziale Dienste. Ist eine rechtsgeschäftliche Vertretung 
der betroffenen Person erforderlich, so bedarf es 
dann keiner Betreuung, wenn die Person einer Ver-
trauensperson eine Vorsorgevollmacht erteilt hat.

 ▶ Erweiterte Unterstützung: Die Betreuungsbehörden 
erhalten neu mit der »erweiterten Unterstützung« den 
gesetzlichen Auftrag, betroffene Menschen in geeigneten 
Fällen so zu unterstützen, dass hierdurch eine rechtliche 
Betreuung entbehrlich wird (§ 8 Absatz 2 und § 11 Absatz 
3 des neuen Betreuungsorganisationsgesetzes [BtOG]).

 ▶ Pflicht zur Wunschbefolgung: Der Betreuer hat die 
Angelegenheiten der betreuten Person so zu besorgen, 
dass diese im Rahmen ihrer Möglichkeiten ihr Leben 
nach ihren Wünschen gestalten kann. Von seiner Ver-
tretungsmacht darf der Betreuer nur Gebrauch machen, 
soweit dies erforderlich ist. Der Betreuer muss sich durch 
regelmäßige persönliche Kontakte und Besprechung an-
stehender Entscheidungen ein Bild davon machen, welche 
Wünsche die betreute Person hat und was sie nicht will. 
Diesen Wünschen hat der Betreuer dann in den gesetz-
lich festgelegten Grenzen zu entsprechen und sie bei 
deren Umsetzung rechtlich zu unterstützen (§ 1821 BGB).

 ▶ Auswahl des Betreuers: Bei der Auswahl des zu 
bestellenden Betreuers hat das Betreuungsgericht 
grundsätzlich die Wünsche der zu betreuenden 
Person zu berücksichtigen (§ 1816 Absatz 2 BGB).

 ▶ Schutz des Wohnraums: Ein von der betreuten 
Person selbst genutzter Wohnraum darf durch den 
Betreuer grundsätzlich nur dann aufgegeben werden, 
wenn dies dem Willen der betreuten Person entspricht 
(§ 1833 BGB). Wenn der Betreuer die Absicht hat, diesen 
Wohnraum aufzugeben, muss er die Gründe und die 
Sichtweise der betreuten Person unverzüglich dem 
Betreuungsgericht anzeigen. In bestimmten Fällen 
ist eine gerichtliche Genehmigung erforderlich.

 ▶ Gerichtliche Aufsicht: Die Wünsche betreuter 
Menschen sind zentraler Maßstab für die Aufsicht 
und Kontrolle durch die Betreuungsgerichte ge-
worden. Bei Anhaltspunkten dafür, dass der Betreuer 
diesen Wünschen nicht oder nicht in geeigneter Weise 
nachkommt, besteht grundsätzlich die Pflicht der 
zuständigen Rechtspflegerin oder des zuständigen 

Rechtspflegers, die betreute Person persönlich an-
zuhören (§§ 1862 in Verbindung mit 1821 BGB).

 ▶ Berichtspflicht des Betreuers: Damit das Betreuungs-
gericht seine Kontrollaufgaben besser wahrnehmen kann, 
wurden die Anforderungen an die vom Betreuer bei Gericht 
einzureichenden Berichte klarer formuliert (§ 1863 BGB).

Qualitätssicherung und Anbindung

Das neue Betreuungsrecht sichert und verbessert die Qualität 
der beruflichen Betreuung und knüpft dazu den Zugang zum 
Betreuerberuf an folgende Bedingungen:

 ▶ Voraussetzung für die Bestellung als beruf-
licher Betreuer und für den Anspruch auf Ver-
gütung ist künftig eine Registrierung bei der zu-
ständigen Betreuungsbehörde (Stammbehörde).

 ▶ Als beruflicher Betreuer kann sich nur registrieren lassen, 
wer über die persönliche Eignung und Zuverlässigkeit 
sowie ausreichende Sachkunde für diese Tätigkeit ver-
fügt. Zudem ist der Abschluss einer Berufshaftpflichtver-
sicherung für Vermögensschäden mit einer Mindestver-
sicherungssumme von 250.000 EUR pro Versicherungsfall 
und von 1.000.000 EUR für alle Versicherungsfälle eines 
Versicherungsjahres (§ 23 Absatz 1 BtOG) erforderlich.

 ▶ Die nachzuweisende Sachkunde umfasst Kennt-
nisse des Betreuungs- und Unterbringungsrechts, des 
dazugehörigen Verfahrensrechts sowie auf den Ge-
bieten der Personen- und Vermögenssorge, Kennt-
nisse des sozialrechtlichen Unterstützungssystems, der 
Kommunikation mit Personen mit Erkrankungen und 
Behinderungen sowie über Methoden zur Unterstützung 
bei der Entscheidungsfindung (§ 23 Absatz 3 BtOG).

Das neue Betreuungsrecht stärkt die Anbindung ehrenamt-
licher Betreuern an Betreuungsvereine. Diese können künftig 
mit einem anerkannten Betreuungsverein eine Vereinbarung 
über eine Begleitung und Unterstützung abschließen. Ehren-
amtliche Betreuer ohne familiäre oder persönliche Beziehung 
zum Betreuten dürfen in der Regel nur bestellt werden, wenn 
sie eine solche Vereinbarung nachweisen.

Notvertretungsrecht für Ehegatten

In § 1358 BGB ist ein beschränktes Recht der Ehegatten auf ge-
genseitige Vertretung in Angelegenheiten der Gesundheitssorge 
eingeführt worden für den Fall, dass ein Ehegatte aufgrund von 
Bewusstlosigkeit oder Krankheit seine Angelegenheiten der Ge-
sundheitssorge nicht mehr besorgen kann. Das Notvertretungs-
recht ist zeitlich begrenzt auf maximal sechs Monate. Es ist nach-
rangig zu einer bestehenden Betreuung oder Vorsorgevollmacht.
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bis 2022 Vorsitzender des Betreuungsgerichtstags e. V., Schwerin.


